
                          

Summer Camp  - Firmen 

 
Tagesferien Childcare Service Basel                     
 
Allgemeine Teilnahme- und Zahlungsbedingungen 
 

1. Anmeldung / Vertragsabschluss 
Die Anmeldung muss schriftlich erfolgen an:   
Childcare Service Basel  
Summer Camp 
Weisse Gasse 15 
4001 Basel 

 
2. Leistungen des Childcare Service Basel 
Der Childcare Service Basel ist verantwortlich für ein abwechslungsreiches, dem Alter der Kinder an-
gepasstes Wochenprogramm. Die Kinder erhalten gesunde Verpflegung und ausreichend Getränke wäh-
rend des Tages. 

 
3. Kosten 
Die Kosten pro Kind und Woche betragen: CHF 360.— abzüglich eventueller Arbeitgeberbeiträge (bitte 
erkundigen Sie sich bei Ihrem Arbeitgeber). 
Bitte bezahlen Sie den Betrag an: 
Childcare Service Basel 
Summercamp 
4001 Basel 
Postkonto: 40-389203-7 
(Einzahlschein liegt bei) 
 
4. Zahlungsbedingungen 
Die Anmeldung ist verbindlich nach dem Zahlungseingang und der schriftlichen Bestätigung durch den 
Childcare Service Basel. 
Bei ungenügender Teilnehmerzahl wird das Summer Camp nicht durchgeführt. Bereits überwiesene Be-
träge werden dann zurückerstattet. Bei zu vielen Anmeldungen ist die Reihenfolge der Zahlungseingän-
ge massgebend. 

 
5. Rücktritt von der Anmeldung 
Der Rücktritt vor Beginn der Tagesferien ist jederzeit möglich – die Rücktrittserklärung muss schriftlich 
erfolgen.  
Für die Rückerstattung bereits gezahlter Beiträge gilt die folgende Regelung: 

• Bei Rücktritt bis 30 Tage vor Beginn 80% des bezahlten Betrages werden erstattet 
• Bei Rücktritt bis 15 Tage vor Beginn 50% des bezahlten Betrages werden erstattet 
• Bei Rücktritt nach Beginn  keine Erstattung 

Der Nichtantritt des Summer Camp ohne schriftliche Rücktrittserklärung gilt nicht als Rücktritt. 
 

6. Versicherung 
Die Versicherung der Kinder gegen Unfall und Krankheit ist Sache der Eltern.  

 
7. Datenschutz 
Die für die Verwaltung der Tagesferien benötigten Personaldaten der Teilnehmenden und ihrer Eltern 
werden nur vom Childcare Service Basel verwendet und nicht weitergegeben.  

 
8. Gerichtsstand 
Der ausschliessliche Gerichtsstand ist Basel-Stadt. 

 
Basel, März 2010  


